
SV Nienhagen von 1928 e.V. 

Badminton – Basketball – Fußball – Gymnastik, Fitness, Dance & Turnen – Handicap-Sport – Judo 
Kanu – Leichtathletik – Radsport & Triathlon – Schwimmen – Tanzen – Tennis – Volleyball

Geschäftsstelle 
Jahnring 6a, 29336 Nienhagen 
Tel.: 05144 – 971612 
Mail: geschaeftsstelle@sv-nienhagen.de 

Bankverbindung 
Volksbank eG  
Südheide-Isenhagener Land-Altmark 
IBAN DE65 2579 1635 0206 2852 00 
BIC GENODEF1HMN 

Geschäftsführender Vorstand 
Vorsitzende: Silvia Heger 
Stellv. Vorsitzender: Renè Dirschau 
Schatzmeisterin: Monika Behrendt 

Anlage 1: Informationsblatt zur Mitgliedschaft 

Aktuelle Mitgliedsbeiträge des SV Nienhagen von 1928 e.V. gemäß Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 17.03.2017 (gültig ab 01.01.2018): 

Halbjährliche Zahlung Jährliche Zahlung 
Erwachsene 60,00 € 120,00 € 
Kinder und Jugendliche 48,00 € 96,00 € 
Familienbeitrag 153,00 € 306,00 € 
Passivbeitrag 30,00 € 60,00 € 

Der Familienbeitrag kann in Anspruch genommen werden, wenn 

a. beide Elternteile und ein Kinder bzw. mehrere Kinder im Verein Mitglied sind oder
b. ein Elternteil und zwei oder mehr Kinder im Verein Mitglied sind oder
c. vier Kinder und mehr einer Familie im Verein Mitglied sind.

Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind Erwachsene und können nicht mehr im 
Familienbeitrag berücksichtigt werden. 

Neben den Vereinsbeiträgen werden zurzeit die folgenden Abteilungsbeiträge erhoben: 

Kinder und Jugendliche Erwachsene 
Badminton, Fußball, Gymnastik, Judo, Kanu, 
Leichtathletik, Radsport & Triathlon, Tanzen, 
Volleyball 

0,50 € 1,00 € 

Schwimmen 4,00 € 4,00 € 
Tennis 3,60 € 6,70 € 

Veränderungen der persönlichen Daten, die für die Mitgliedschaft von Bedeutung sind, 
insbesondere die Änderung der Anschrift und der Bankverbindung sind dem Verein unverzüglich 
mitteilen. 

Der Austritt ist schriftlich anzuzeigen und ist mit einer Frist von drei Monaten zum 30.06. oder 31.12. 
eines jeden Jahres möglich. Der Beitrag ist eine Bringschuld. Die Beitragshöhe wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt. Der Beitrag wird halbjährlich bzw. jährlich per Lastschriftmandat 
vom Bankkonto eingezogen. 

Die Mitglieder des Vereins sind über die ARAG bzw. durch den Kommunalen Schadensausgleich bei 
Sportunfällen versichert. Diese Versicherung erstreckt sich jedoch in erster Linie auf Invaliditäts- und 
Folgeschäden, sodass die Mitglieder in einigen Fällen einen Teil der Kosten selbst tragen müssen. 
Daher empfehlen wir unseren Mitgliedern eine private Unfallzusatzversicherung abzuschließen. 

Jedes Mitglied erkennt mit der Unterzeichnung des Antrags auf Erlangung einer Mitgliedschaft im SV 
Nienhagen von 1928 e.V. die Satzungen und Ordnungen des Vereins an. 


